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Antrag 01 
an die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien 

zur Tagung der Vollversammlung am 13.11.2024 

 

der Wahlwerbenden Gruppe 

FAIR UND TRANSPARENT 

 

zum Thema 

AK-intern: Kein Ausschluss gewählter Gruppierungen aus Ausschüssen 
– Wiederherstellung der multi-fraktionellen Besetzung 

 

 

Das AK-Team FAIR UND TRANSPARENT beantragt: 
 

Wiederherstellung der mulƟ-frakƟonellen Besetzung der Ausschüsse der AK 
Wien durch KoopƟerung nicht im Vorstand vertretener Gruppen und FrakƟonen: 

Die Arbeiterkammer Wien wird aufgefordert, die bisherige Vorgehensweise in Bezug auf die mulƟ-
frakƟonelle Zusammensetzung der Ausschüsse der Arbeiterkammer Wien beizubehalten und auch in 
der Periode 2024-2029 alle gewählten Gruppierungen in die Ausschuss-Arbeit miteinzubeziehen. 

Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des § 57 AKG, Gruppierungen, die nicht automaƟsch mit 
SƟmmrecht in den Ausschüssen vertreten sind, in die Ausschüsse zu koopƟeren, soll auch in dieser 
FunkƟonsperiode 2024-2029 angewendet werden. 

DemokraƟsches Verhalten beginnt damit, allen gewählten Gruppierungen in der Arbeiterkammer Wien 
ein Recht auf Teilnahme und Einbringen mit beratender SƟmme in den Ausschüssen ermöglichen. 

In den letzten FunkƟonsperioden war die KoopƟerung aller Gruppierungen selbstverständlich. 
Derzeit leider nicht – vielleicht weil miƩlerweile 16 Gruppen in der AK Wien vertreten sind. 

 

Begründung: 

In den letzten FunkƟonsperioden war es bei der AK Wien üblich, dass neben den im Vorstand vertretenen 
Gruppierungen auch alle anderen gewählten Gruppen und FrakƟonen zumindest in einigen Ausschüssen 
mit beratender SƟmme (allerdings ohne SƟmmrecht) vertreten sind. Dazu wurden diese Gruppierungen 
in die Ausschüsse koopƟert. Damit haƩen die Gruppen nicht nur ein Teilhaberecht, sondern erhielten 
auch einige InformaƟonen. 
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AnstaƩ Verbesserungen einzuführen, z.B. die Protokolle aus allen Ausschüssen allen gewählten 
Gruppierungen zur Verfügung zu stellen, geht die Arbeiterkammer Wien nun wenig demokraƟsche Wege 
und schließt viele Gruppierungen gänzlich aus den Ausschüssen aus. 

Derzeit ist in 8 von 12 Ausschüssen einzig nur die rote SozialdemokraƟschen FrakƟon FSG vertreten. Das 
heißt, in den 12 Ausschüssen mit insgesamt 104 Mitgliedern, sind nur 4 nicht der roten FrakƟon FSG 
angehörig. 

Nur in 4 der 12 Ausschüsse ist jeweils 1 einziger anderer Kammerrat einer im Vorstand vertretenen 
FrakƟonen im Ausschuss vertreten. Gruppierungen, die nicht im Vorstand sind, dürfen derzeit an keinem 
einzigen Ausschuss teilnehmen und die Interessen ihrer WählerschaŌ vertreten. 

Derzeit sind 8 von 12 AK-Ausschüssen uni-frakƟonell nur von FSG besetzt. Bei 4 Ausschüssen ist nur 1 
Person einer anderen Gruppierung dabei. 

 

Warum ist die AK Wien nicht mehr bereit, andere Meinungen anzuhören? Das ist nicht in Ordnung. 

Das Arbeiterkammergesetz begünsƟgt in § 57 die KoopƟerung weiterer Kammerräte in Ausschüsse. 
Damit stünde einer Einladung an alle Gruppierungen, an Ausschüssen teilzunehmen, nichts im Wege. 

§ 57. Der Vorstand kann aus dem Kreis der Kammerräte Ausschüsse zur Vorberatung von 
Verhandlungsgegenständen und BerichterstaƩung an den Vorstand einsetzen. Der Vorstand kann diese 
Ausschüsse mit der selbständigen Behandlung besƟmmter Aufgaben betrauen, insbesondere mit der 
Beschlußfassung über Stellungnahmen und Gutachten zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen (§ 54 Abs. 
3 Z 5). In diesen Fällen sind die betreffenden Ausschüsse entsprechend dem Verhältnis 
zusammenzusetzen, in dem die FrakƟonen im Vorstand vertreten sind. Weitere Kammerräte können in 
einen Ausschuß vom Vorstand mit beratender SƟmme koopƟert werden. Kammerbedienstete können 
einem Ausschuß vom Ausschußvorsitzenden mit beratender SƟmme beigezogen werden. Der Vorstand 
kann auch in den von ihm an Ausschüsse delegierten Angelegenheiten die Beschlußfassung jederzeit 
wieder an sich ziehen. 

 

Finden Sie nachstehend für Ihren Überblick die von der FrakƟon FAIR UND TRANSPARENT erstellte Tabelle 
mit der Zusammensetzung der Ausschüsse VOR und NACH der AK-Wahl 2024. Der Kontrollausschuss ist 
darin nicht enthalten, weil hier die Zusammensetzung gesetzlich klar geregelt ist. 

Unser Verständnis von demokraƟscher Zusammenarbeit sieht anders aus. 
Einer unserer Leitsätze ist: Wir vertreten, was Sie berührt: Eine AK für ALLE ihre Mitglieder! 
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